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Zwei Antworten

1)

Eine Beuteilung der Effekte unter den gegebenen Bedingungen setzt den Vergleich mit dem ursprünglich Vorgesehenem voraus. Die etwas unklare Absichtserklärung der Bundesministerin Dr. Schmied zur Einrichtung einer Vielfalt von Modellen einer gemeinsamen Schule für die Zehn- bis Vierzehnjährigen in verschiedenen Modellregionen kann von einem außenstehenden Betrachter wie folgt interpretiert und konkretisiert werden:

· An der Basis („Modellregion“) werden Modelle einer gemeinsamen Schule für die Zehn- bis Vierzehn jährigen entwickelt und nach der Prüfung durch die von der Bundesministerin eingesetzten Expertenkommission von der Bundesministerin eingerichtet. Hinsichtlich der proklamierten Zielerreichung werden diese Modelle laufend durch die ebenfalls eingesetzte Kontrollkommission evaluiert (externe formative Evaluation). In verschiedenen Modellregionen können unterschiedliche Modelle entwickelt und zur Erprobung zugelassen werden.

· Nach einem Zeitraum der Erprobung in den verschiedenen Modellregionen kann eventuell versucht werden, die unterschiedlichen schulorganisatorischen durch Erfolgsbündelung zu vereinheitlichen.

Der Gesetzesentwurf der Bundesministerin versuchte, für dieses Konzept der                           Schulentwicklung rechtliche Grundlagen zu schaffen. Die neue Form der Schulentwicklung erforderte eine spezifische Festlegung im SchOG. Dazu sollte die Einführung der §§ 129, 129a und 129b dienen. Problemtisch erschien nur die gleichzeitige Zurücknahme des Aspekts  der Vielfalt der Modelle. Nun wurde mit dem Begriff „Neue Mittelschule“ eine Modellvariante vorgegeben, die noch dazu durch die Verwendung in den „Schulversuchen zur  Differenzierung an Hauptschulen“ (§ 131b  SchOG) bereits inhaltlich bestimmt war. So laufen beispielsweise die Schulen des Schulverbunds Graz-West unter dieser Modellbezeichnung.

Im Vergleich zu diesem Konzept bietet die Kompromisslösung mit der Einführung des § 7a im SchOG keinen Ersatz. Der § 7a erlaubt keine neue Form der Schulentwicklung, sondern verlangt traditionelle Schulversuche, wie sie in den Jahren 1971 – 1983 in ausreichender und besser vorbereiteter Form bereits gelaufen sind und evaluiert wurden. Da die Bildung echter Versuchregionen nicht ermöglicht wird (keine zwingende Einbeziehung der AHS-Unterstufe und zwingende Erhaltung von traditionellen Schulen in der Versuchsregion) sind keine anderen Befunde zu erwarten, als sie bereits 1983 erarbeitet wurden, allerdings mit geringerer wissenschaftlicher Qualität.

2)

Da es der ÖVP  durch Vorlage eines inakzeptablen Gegenvorschlags gelungen ist, die Bundesministerin Dr. Schmied zu dem „Kompromiss“ des § 7a des SchOG zu zwingen (Das Gesicht musste ja gewahrt werden !), erreichte die ÖVP formal den Aufschub der Gesamtschuldiskussion für die Laufzeit der Schulversuche , d.h. um acht Schuljahre. Sie kann ja nun mit der abschließenden Bewertung der Schulversuche verknüpft werden. Dem hat die Unterrichtsministerin durch ihre Entscheidung zugestimmt. Der Bestand der AHES, der allgemein bildenden höheren Eintopfschule im Bereich der Unterstufe der AHS, ist der ÖVP gelungen. Ob die Unterrichtsministerin eine solche Entscheidung ohne Rückendeckung der SPÖ und ihrer Bildungsexperten treffen durfte, muss in Frage gestellt werden. Gegen eine Annahme dieser Gesetzesnovelle im Nationalrat durch die Abgeordneten der SPÖ muss jedenfalls schärfstens protestiert werden. 

